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Pilotausschreibung zur Förderung von
„Partnerschaften deutsch-französischer Forschergruppen“

Auf Anregung der „Feuille de route“ des 6. deutsch-französischen Ministerrates am 14. März 2006 „privilegierte Partnerschaften zwischen deutsch-französischen Forschergruppen“ einzurichten, veröffentlicht die Deutsch-Französische Hochschule (DFH) folgende Pilotausschreibung. Die Ausschreibung richtet sich insbesondere an Kooperationen, die bereits über einen integrierten DFH-Studiengang, oder über gemeinsame Erfahrungen im Rahmen der strukturierten Doktorandenausbildung verfügen, sowie an die Laboratoires européens associés des Centre national de la recherche scientifique (CNRS) und alle weiteren Kooperationen, die in der Lage sind ihre Befähigung zur gemeinsamen Strukturierung aufzuzeigen.
Profil des Programms

Das Programm richtet sich an Forschergruppen in Deutschland und Frankreich, die nachweislich bereits über eine längerfristige gemeinsame Erfahrung in der Forschungszusammenarbeit verfügen.

Gegenstand der Förderung ist ein wissenschaftliches Projekt, das von beiden Partnern gemeinsam und in enger Abstimmung geplant und durchgeführt wird. Die Ausschreibung richtet sich an alle Disziplinen und ist themenoffen.
Ziel der Ausschreibung ist es ein offenes, wissenschaftsadäquates Fördermittel bereitzustellen, das die Interaktion zwischen den Projektteilnehmern gewährleistet. Die Förderung beinhaltet daher Mobilitätsbeihilfen für die Projektleiter, sowie Mobilitätsbeihilfen und Aufwandsentschädigungen für Post-Docs und Doktoranden
. Darüber hinaus können Hilfen für die Infrastruktur gewährt werden. Die Unterstützung der Projekte dient - neben der Exzellenzförderung von Forschung - auch der Entwicklung und dem Ausbau einer tragfähigen und dauerhaften Forschungszusammenarbeit zwischen den beteiligten Institutionen.
Antragsteller

Antragsberechtigt sind Forschergruppen deutscher und französischer Hochschulen und Forschungseinrichtungen.
Förderzeitraum und -gesamtumfang

Die maximale Förderleistung der DFH beträgt bis zu 300.000 € (100.000 €/p.a.). Es besteht die Möglichkeit, nach einer Evaluierung der Forschungsergebnisse im dritten Jahr, einen Verlängerungsantrag um ein weiteres Jahr zu stellen. Im Verlängerungsjahr können zusätzliche Mittel i.H.v. bis zu 100.000 € gewährt werden. Die maximale Gesamtlaufzeit eines Projektes beträgt vier Jahre. Mindestens 50% der endgültigen Bewilligungssumme müssen den beteiligten Hochschulen zufließen.
Förderleistungen
A. Mobilitätshilfen und Aufwandsentschädigungen:

1. Projektleiter

Förderleistung

	Auslandstagessatz bis 14 Tage
	100 €

	Auslandstagessatz bis 29 Tage
	  80 €

	Einmalige Mobilitätspauschale pro Aufenthalt
	300 €


2. Post-Docs
Förderleistung

	Auslandstagessatz bis 14 Tage 
	   100 €

	Auslandstagessatz bis 29 Tage
	     80€

	Auslandsmonatssätze (max. 12 Monate Auslandsaufenthalt)
	2.250 €


	Einmalige Mobilitätspauschale pro Aufenthalt
	   300 €


3. Doktoranden

Förderleistung

	Auslandstagessatz bis 14 Tage
	     72 €

	Auslandstagessatz bis 29 Tage
	     44 €

	Auslandsmonatssätze (max. 12 Monate Auslandsaufenthalt)
	1.300 €


	Einmalige Mobilitätspauschale pro Aufenthalt
	   250 €


Im Rahmen langfristiger Auslandsaufenthalte können für mitgereiste Kinder Betreuungszuschläge i.H.v. monatlich 250 € gewährt werden.

B. Infrastrukturmittel

Die Förderhöhe der Infrastrukturmittel beträgt bis zu 25% der Gesamtfördersumme. Deckungsfähige Ausgaben sind u.a. Empfangskosten, Verwaltungskosten sowie kleinere Labor- und Arbeitsmittel.
Hinweise zum Bewerbungsverfahren
1. Stufe:

Interessierte Partnerschaften legen der DFH bis zum 16. April 2007 eine gemeinsame Absichtserklärung mit einer Kurzpräsentation (deutsch/französisch, in Ausnahmefällen englisch) ihres Antragsprojektes vor. Bitte benutzen Sie hierzu das entsprechende Formular (Link zur Internetseite). Die DFH veröffentlicht nach einer ersten Begutachtung bis zum 6. Juli 2007 die Gesamtanzahl der Anträge, die Liste derjenigen Kooperationen, die zu einer zweiten Auswahlrunde zugelassen werden und gibt die maximale Anzahl der möglichen Kooperationsförderungen bekannt.
2. Stufe:
Vor dem Hintergrund dieser Information können die in der ersten Stufe erfolgreichen Kooperationen bis zum 30. September 2007 ihren Antrag durch die Vorlage eines gemeinsamen, umfassenden Projektes in Form eines zweisprachigen Dossiers (deutsch/französisch, in Ausnahmefällen englisch) präsentieren. Das entsprechende DFH-Antragsformular auf der Internetseite der DFH (Link zur Internetseite) muss verwendet werden. Zusätzliche Dokumente oder Informationen können separat beigelegt werden.

Ausschreibungskriterien und Evaluierung

Die Auswahl der Projekte erfolgt unter Berücksichtigung folgender Kriterien:

· Qualität der Forschergruppen;

· wissenschaftliche Exzellenz und Realisierbarkeit des Forschungsprojektes;
· Qualität der bestehenden wissenschaftlichen Interaktion zwischen den Forschergruppen auf der Grundlage eines gemeinsamen Arbeitsprogramms;
· Niveau der Strukturierung und bisherigen Erfahrungen im deutsch-französischen Wissenschaftsdialog;
· Erfolgsaussichten für eine tragfähige, nachhaltige Kooperation;
· Drittmittel- und finanzieller Eigenanteil der am Projekt beteiligten Institutionen.
Die Begutachtung der eingegangenen Anträge erfolgt durch eine binationale DFH-Auswahlkommission. Die Begutachtung der französischen Seite erfolgt durch die Agence de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES).
Fristen

1. Stufe

Die Kurzbeschreibungen müssen spätestens bis zum 16. April 2007 bei der DFH eingereicht werden.
2. Stufe

Die Projektanträge und entsprechende Originalunterschriften müssen bis zum 30. September 2007 bei der DFH eingereicht werden.

Empfänger
Sowohl die Kurzbeschreibung der ersten Stufe als auch die Projektanträge der zweiten Stufe müssen an folgende Adresse gerichtet werden:
An den Präsidenten
der Deutsch-Französischen Hochschule (DFH)
Villa Europa
Kohlweg 7
D-66123 Saarbrücken

Stichwort: „Partnerschaften zwischen deutsch-französischen Forschergruppen“

Eine elektronische Fassung der Kurzbeschreibung und der endgültigen Projektanträge müssen ebenfalls vor Abgabefrist an bruckner@dfh-ufa.org oder honsdorf@dfh-ufa.org gesendet werden.

Die Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt im Januar 2008.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an

Frau Frédérique Genton

E-Mail: genton@dfh-ufa.org
Tel: +49 (0)681 – 93 81 2 – 105

Fax: +49 (0)681 – 93 81 2 – 119

oder
Herrn Axel Honsdorf

E-Mail: honsdorf@dfh-ufa.org
Tel: +49 (0)681 – 93 81 2 – 115

Fax: +49 (0)681 – 93 81 2 – 119

oder

Frau Patricia Bruckner

E-Mail: bruckner@dfh-ufa.org 

Tel.: +49 (0)681 – 93 81 2 – 116

Fax: +49 (0)681 – 93 81 2 - 119

Es besteht kein Rechtsanspruch auf Förderung durch die DFH. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
� In den Fällen, in denen Forschungskontakte aufgebaut werden sollen, empfehlen wir die Beantragung von Fördermitteln anderer Institutionen, insbesondere solche der PROCOPE Ausschreibung. Weitere Auskünfte erteilt für deutsche Antragsteller der DAAD, für französische Antragsteller EGIDE.


� Soweit kein besonderer Hinweis erfolgt, steht die männliche Sprachform auch für die weibliche Sprachform. Diese Form der Darstellung wurde der besseren Lesbarkeit halber gewählt.


� Diese Förderleistung ist subsidiär und nicht kumulierbar. Anderweitige Drittmittel müssen daher vorrangig eingesetzt werden. Die DFH behält sich das Recht vor, einen Abgleich mit anderen Drittmittelgebern vorzunehmen.


� Diese Förderleistung ist subsidiär und nicht kumulierbar. Anderweitige Drittmittel müssen daher vorrangig eingesetzt werden. Die DFH behält sich das Recht vor, einen Abgleich mit anderen Drittmittelgebern vorzunehmen.
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